
 

 

 

 

 

 

Richtlinie der Stadt Marienmünster über die Vergabe einer 

Spielplatzpauschale an die Ortschaften gemäß Ratsbeschluss vom 

………………. 

 
 
Präambel 
 
Geleitet von dem Gedanken, die Ortschaften möglichst gleich zu behandeln, das 
Ehrenamt zu stärken, Steuergelder bedarfsgerecht zu verteilen und den 
Entscheidungsträgern vor Ort mehr Eigenverantwortung zu geben, erlässt der Rat 
der Stadt Marienmünster auf Empfehlung des Arbeitskreises 
„Spielplatzbedarfsplanung“ diese Richtlinie. 
   
1. Jede Ortschaft der Stadt Marienmünster erhält eine jährliche Pauschale für die 

Unterhaltung und Anschaffung von Spielgeräten, die sich errechnet aus einem 
Sockelbetrag in Höhe von X € und einem Betrag von X €/Einwohner von 0 bis 18 
Jahren. 

2. Für die Berechnung des einwohnerbezogenen Betrages werden jeweils die 
Einwohnerdaten des Meldeamtes zum Stichtag 31.12. des Vorjahres 
herangezogen. 

3. Die Mittel sind vornehmlich für die Neuanschaffung oder für den Ersatz 
abgängiger Spielgeräte, für die Umgestaltung und Unterhaltung der Spielplätze in 
den Ortschaften zu verwenden. 

4. Die Rasenpflege, Kontrolle der Spielplätze und die Entleerung der Abfallbehälter 
erfolgt wie bisher durch den Bauhof bzw. gemäß der Dienstanweisung für die 
Ortsvorsteher. 

5. Die Nutzer der Spielplätze sollen in die Entscheidungsfindung über die Auswahl 
der Spielgeräte eingebunden werden. 

6. Nicht verwendete Mittel werden angespart und verfallen nicht. 
7. Die Ortspauschale kann gemäß der Richtlinie vom 10.07.2018 zusätzlich für die 

Neubeschaffung von Spielgeräten verwendet werden. 
8. Vergaben sind über die Stadtverwaltung abzuwickeln, um zu gewährleisten, dass 

die vergaberechtlichen und sicherheitsrechtlichen Vorschriften eingehalten 
werden. 

9. Über die Verwendung der Mittel entscheiden abschließend die Ortsausschüsse 
bzw. die Ortsvorsteher ggfls. mit ihren Ortsbeiräten. 

10. Eine Auszahlung von Bargeld erfolgt nicht.  
11. Spätestens nach vier Jahren erfolgt eine kritische Bewertung des Konzeptes und 

dieser Richtlinie durch den Rat. 
 
 
Marienmünster, den 
 
Gez. 
Der Bürgermeister 

 


